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Anrechnung vom Studium nicht vergessen, wenn auch nur anteilig möglich.

Eventuell kannst du eine Auskunft beim LBV über deine aktuellen Versorgungsansprüche
stellen, in NRW besteht darauf ein Rechtsanspruch ab dem 55. Lebensjahr.

Dein netto kannst du dir dann grob mit Hilfe der Rechner auf der Seite Info öffentlicher Dienst
ausrechnen. Minus PKV.
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